
Probleme beim kirchlichen Arbeitsrecht? 
Es kommt gelegentlich vor, dass eine MAV zur 
Überzeugung kommt, die Arbeitsvertragsord-
nung würde falsch angewendet. Solche Mel-
dungen bitte richten an:  
avo-stoermelder@web.de!   
Die Mailadresse ist völlig unabhängig von ei-
nem dienstlichen Server; die Zugangsdaten 
haben nur die Mitglieder der KODA-
Arbeitnehmerseite. 
 
Verwaltungsrat verlangt Krankmeldung 
Ein Verwaltungsrat (VWR) einer Pfarrei soll 
beschlossen haben, dass die Beschäftigten 
Krankmeldungen generell ab dem 1. Tag vor-
legen müssen. Das wäre ein Eingriff in die 
Rechte der KODA. Das Bischöfliche Ordinariat 
als Aufsichtsbehörde wird der Sache nachge-
hen und in der nächsten Sitzung berichten. 
Sollte der VWR das im Einzelfall vorgelegt ha-
ben wollen, wäre nichts zu beanstanden. Soll-
te der Beschluss tatsächlich so erfolgt sein, 
müsste der VWR seinen Beschluss zurück-
nehmen. 
 
Bereitschaftsdienst 
Aufgrund von § 10 Abs. 6 AVO wird bei be-
stimmten Beschäftigten der Bereitschafts-
dienst als Arbeitszeit gewertet. Bei anderen 
Beschäftigten ist das nicht der Fall. Die ANS 
wollte eine Gleichbehandlung aller und schlug 
eine entsprechende Ausweitung vor.  
Der Antrag wurde vertagt. 
 
Reisekosten 
Es lagen zwei Änderungsanträge zur beste-
henden Reiskostenordnung vor (Fahrtkosten 
Wohnung—Arbeitsstätte und Kilometergeld für 
Motorräder).  Bis zur nächsten Sitzung sollen 

umfangreichere Änderungsvorschläge erarbei-
tet werden. Der Antrag wurde vertagt. 
 
Dienstbefreiung bei Teilzeitbeschäftigten 
Es bestand Einvernehmen, dass Teilzeitbe-
schäftigte hinsichtlich der Dienstbefreiung we-
der benachteiligt noch bevorzugt werden sol-
len. Nach dem Ausfallprinzip soll ihnen die Zeit 
gutgeschrieben werden, die sie ohne Dienst-
befreiung hätten arbeiten müssen. Es soll je-
doch auch sichergestellt werden, dass Dienst-
vorgesetzte die Arbeitszeiten der Teilzeitbe-
schäftigten nicht bewusst so legen, dass eine 
Dienstbefreiung nicht notwendig wird. Diese 
Problematik könnte insbesondere bei Beschäf-
tigten, die nach Dienstplänen arbeiten, auftre-
ten. Um einen Beschlusstext zu erarbeiten 
wurde der Antrag vertagt.  
 
Jahressonderzahlung—Weihnachtsgeld 
Um klar zu stellen, dass es sich bei der Jah-
ressonderzahlung um ein Weihnachtsgeld 
handelt, wurde Satz 1 der Regelung entspre-
chend geändert.  
 
Arbeitsvertrag nach Altersgrenze 
Gemäß § 41 SGB IV sind nach Erreichen der 
Altergrenze gemäß AVO (Renteneintrittsalter) 
auch mehrere befristete Arbeitsverträge mit 
Beschäftigten möglich, sofern die Folge-
Arbeitsverträge im bestehenden Arbeitsver-
hältnis abgeschlossen werden. Ein Antrag, der 
ebenfalls zum Ziel hatte Rechtssicherheit zu 
schaffen, wurde daraufhin zurückgezogen. 
 
Eingruppierung als Küster 
Das Entgelt für Küster sollte auf BAT Vc, d. h. 
EG 8 für alle Küster angehoben werden. Der 
Antrag fand nicht die ausreichende Mehrheit. 
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Abkürzungen und ihre Bedeutung 
 
AGS:  Arbeitgeberseite 
ANS:  Arbeitnehmerseite 
AVO:  Arbeitsvertragsordnung.  
BAT: Bundesangestelltentarifvertrag (Vorgänger vom 
TVöD) 
BT-B:  Tarifvertrag Besonderer Teil Pflege und Betreuung 
BT-V:  Tarifvertrag Besonderer Teil Verwaltung 
KODA:  Kommission zur Ordnung des diözesanen Arbeits- 
 vertragsrechts. Rechtsgrundlage siehe: SVR V B 1 
SuE:  Tarifvertrag Sozial- und Erziehungsdienst 
SVR:  Sammlung von Verordnungen und Richtlinien 
TV:  Tarifvertrag 
TVöD:  Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst 
Z-KODA: Zentral– KODA („KODA“ auf Bundesebene) 
Die Informationen aus der KODA seit 2007 finden Sie im Mit-
arbeiterportal des Bistums. „MAV“ anklicken und dann zu 
„KODA“ gehen. 

Stufenlaufzeitverkürzungen 
Für zwei Kolleg/-innen wurden die Stufenlauf-
zeiten verkürzt, für eine wurde sie verlängert. 
 
 
 
Nächster Termin 
Die nächste Sitzung der KODA findet am 
26.02.2015 statt. 
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Die Mitglieder der KODA Arbeitnehmerseite 
 
Ackva, Richard 
Pfarrei St. Josef, Auf dem Kies 14,  
35641 Schöffengrund 
 
Tel: 06445- 92180 
Fax: 06445- 92182   
richard.ackva@web.de 
 
 
Altmeier, Marientraud 
Kath. Kirchengemeinde St. Barbara  
Kindertagesstätte- J-B-Ludwig-Straße 6,  
56112 Lahnstein 
 
Tel: 02621-7788 
marientraud@t-online.de 
 
 
Grether, Martin 
- PERSÖNLICH -  
Rossmarkt 4,  
65549 Limburg,  
Tel: 06431- 295 169  
Fax: 06431– 28113169 
m.grether@mav.bistumlimburg.de 
 
 
Koser, Udo 
Caritasverband Frankfurt e.V. 
Alte Mainzer Gasse 10, 60311 Frankfurt 
Tel: 069- 9133 1611 
 
MAV- Büro in Limburg: 
Graupfortstraße 5, 65549 Limburg 
Tel: 06431- 997 256; Fax: 06431- 997 305 
u.koser@bistum-limburg.de  
 
 
Müller-Rörig, Johannes 
- PERSÖNLICH -  
Rossmarkt 4 
65549 Limburg,  
 
Tel: 02602- 680232 od. 06431- 997-307 
Fax: 06431- 28113007 
j.mueller-roerig@mav.bistumlimburg.de 

Alle Beschlüsse der Kommission werden 
kirchenrechtlich erst nach der Inkraftset-
zung durch den Herrn Apostolischen Admi-
nistrator gültig. Der Wortlaut der Beschlüs-
se wird im Amtsblatt veröffentlicht. 

Diese Informationen sollen aktuell über die 
beschlossenen oder diskutierten Sachver-
halte informieren. Vertagungen sind häu-
fig, weil i. d. R. erst nach der sog. 3. Le-
sung ein Beschluss gefasst wird. 

Arbeitsvertragsordnung-wo finden? 
Die Arbeitsvertragsordnung ist in der Samm-
lung von Verordnungen und Richtlinien (SVR) 
enthalten. Die aktuellste Version findet sich 
auf der Homepage des Bistums: 
 
https://www.bistumlimburg.de/mediathek/
mediathek-svr.html 
 
Adresse kopieren, einfügen und die aktuelle 
Version, derzeitiger Stand: 04.11.2014, herun-
terladen. 
 
Die AVO ist im Kapitel III A 2, 
Die MAVO im Kapitel V A 1 zu finden. 

Die nächste AVO-Schulung 
findet vom 09.—11.03. im Heinrich-Pesch-
Haus in Ludwigshafen statt. 
 
Gesonderte Informationen bitte anfordern bei: 
sekretariat@mav.bistumlimburg.de. 


